
Erklärung zur Übernahme einer Rückbauverpflichtung nach Nutzungsaufgabe gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB 

 

An die Bauaufsichtsbehörde Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde 

im Landratsamt Bautzen 632.       

Anschrift der Bauaufsichtsbehörde 

Landratsamt Bautzen 
Verwaltungsstandort Kamenz 
Macherstr. 57 
01917 Kamenz 

 

Übernahme einer Rückbauverpflichtung nach Nutzungsaufgabe 
gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB

1. Antragsteller und Bauvorhaben 

Name, Vorname / Firma Telefon (Angabe freiwillig) 

            

Straße, Hausnummer PLZ Ort 

                  

2. Vorhaben und Baugrundstück 

Bezeichnung des Vorhabens Az. der Bauaufsichtsbehörde 

      632.      

Gemeinde, Ortsteil Straße, Hausnummer 

            

Gemarkung, Flur Flurstücksnummer(n) 

            

3. Grundstückseigentümer 

Name, Vorname / Firma Telefon (Angabe freiwillig) 

            

Straße, Hausnummer PLZ Ort 

                  

4. Erklärung gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB 

Hiermit verpflichte ich mich, die gesamte Anlage - bestehend aus: 
      
innerhalb von 6 Monaten nach dauerhafter Aufgabe ihrer zulässigen Nutzung bzw. einer 
gemäß § 35 Abs. 1 oder 2 BauGB bauplanungsrechtlich zulässigen Anschlussnutzung voll-
ständig zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen. Die Anlage ist im beilie-
genden Lageplan, der Bestandteil dieser Erklärung ist, gekennzeichnet. Die abgegebene 
Rückbauverpflichtung gilt auch gegenüber meinen Rechtsnachfolgern und wird in das Bau-
lastenverzeichnis eingetragen. Ich verpflichte mich, die Rechtsnachfolger über die hier ab-
gegebene öffentlich-rechtliche Rückbauverpflichtung zu unterrichten. 

5. Unterschriften 

Datum, Unterschrift des Antragstellers Datum, Unterschrift des Eigentümers gemäß § 68 Abs. 4 Satz 3 SächsBO 

            

mit seiner Unterschrift bestätigt der Grundstückseigentümer, dass er die Erklärung 
des Antragstellers zur Kenntnis genommen hat und keine Einwände bestehen. 

 

Anlage: unterschriebener Lageplan mit Darstellung der von der Rückbauverpflichtung betroffenen Anlage 
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